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Suizidhilfe-Boom
in der Schweiz

Im vergangenen Jahr haben sich in 
der Schweiz deutlich mehr Menschen 
als im Jahr davor das Leben genom-
men. Schweizer Medienberichten zu-
folge ließen sich 2011 dabei allein 
144 Menschen von der Suizidhilfeor-
ganisation „Dignitas“ begleiten. Das 
seien 35 Prozent mehr als 2010 ge-
wesen. 139 Personen sollen Auslän-
der gewesen sein, lediglich fünf seien 
Schweizer gewesen. Die Suizidbe-
gleiter der Organisation „Exit“, die 
Ausländern beim Suizid nur in Aus-
nahmefällen begleiten soll, hätten 
2011 die Suizide von 305 Personen 
überwacht. Dies entspräche einer 
Steigerung um 15,7 Prozent.

Heftiger Streit über die
Strafbarkeit der Suizidbeihilfe

Die Bundesregierung will die ge-
schäftsmäßige Vermittlung von Hil-
fen zur Selbsttötung unter Strafe stel-
len. Darauf einigte sich Anfang März 
der Koalitionsausschuss von CDU, CSU 
und FDP. Laut den Koalitionären soll 
dazu noch in dieser Legislaturperiode 
ein entsprechender Tatbestand im 
Strafgesetzbuch geschaffen werden. 
Bundesjustizministerin Sabine Leut-
heusser-Schnarrenberg (FDP) wurde 
beauftragt, einen entsprechenden 
Gesetzentwurf vorzulegen. Sowohl 
Bayerns Justizministerin Beate Merk 
(CSU) als auch ihr niedersächsische 
Kollege Bernd Busemann (CDU) hal-
ten ein Verbot einer lediglich gewinn-
orientierten Suizid-Beihilfe jedoch 
für nicht ausreichend und forderten 
nun stattdessen, in Deutschland jed-
wede organisierte Beihilfe zur Selbst-
tötung unter Strafe zu stellen. Wie 

Busemann ausführte, dürfe „auch die 
von Vereinen oder Privatpersonen sy-
stematisch gewährte oder verschaffte 
Gelegenheit zur Selbsttötung ohne 
Bereicherungsabsicht nicht straffrei 
bleiben“. Der niedersächsische Justiz-
minister sprach sich für die Schaffung 
eines Tatbestandsmerkmals aus, „das 
alle Facetten erfasst“ und schlug vor, 
den Begriff „geschäftsmäßig“ zu ver-
wenden. Bayerns Justizministerin 
Beate Merk (CSU) forderte jede „or-
ganisierte Sterbehilfe“ unter Strafe 
zu stellen. Der „Frankfurter Rund-
schau“ sagte Merk entsprechende 
Organisationen könnten leicht ver-
schleiern, dass sie mit ihrer Tätigkeit 
Gewinne erzielen wollten. Der Koali-
tionsbeschluss könne daher nur ein 
„erster Schritt“ sein. Der FDP-Bundes-
tagsabgeordnete Michael Kauch wies 
die Forderungen als zu weit gehend 
zurück. „Die Koalition von Union und 
FDP hat im Koalitionsvertrag verein-
bart, die gewerbsmäßige Beihilfe zur 
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Selbsttötung unter Strafe zu stellen. 
Das setzen wir auf Beschluss des Koa-
litionsausschusses jetzt um - nicht 
mehr und nicht weniger“, erklärte 
Kauch. Ein Abstellen auf das Merk-
mal „geschäftsmäßig“ hätte zur Fol-
ge, „dass unentgeltliche, aber regel-
mäßig wiederholte Beratungen zum 
Themenkomplex Sterbehilfe strafbar 
würden. Damit würde jede offene 
Beratung von Patienten zu Fragen 
des Lebensendes bei schwersten 
Krankheiten gefährdet. Eine solche 
Strafandrohung wäre zudem unver-
hältnismäßig, da die Selbsttötung 
straffrei ist“, so Kauch weiter. Die Bei-
hilfe zu einer straffreien Handlung 
unter Strafe zu stellen, bedürfe einer 
„sehr guten Begründung“. „Wir wol-
len das Geldverdienen mit dem Tod 
verhindern – nur das legitimiert die 
Gesetzesänderung.“ Deshalb sei bei 
der „gewerbsmäßigen“ Beihilfe an-
zusetzen.

Mobile Euthanasie-Teams
stoßen auf harsche Kritik

Die von der „Niederländischen Verei-
nigung für ein freiwilliges Lebensen-
de“ (NVVE), seit Anfang März einge-
setzten sechs mobilen Euthanasie-
Teams, die Sterbewillige zu Hause 
aufsuchen und dort auf Verlangen 
töten oder bei einem Suizid begleiten 
sollen, hat in den Niederlanden und 
Deutschland eine Welle der Kritik 
ausgelöst. Selbst die Niederländische 
Ärztevereinigung KNMG zeigte sich 
„skeptisch“ und warnte vor unabseh-
baren Folgen für das Arzt-Patient-
Verhältnis. „Wir halten es für proble-
matisch, dass in diesen Fällen die Be-
ziehung zwischen Arzt und Patient 
ausschließlich auf die Sterbehilfe 
konzentriert ist“, erklärte Eric van 
Wijlick, der bei der KNMG das Projekt 
„Unterstützung und Beratung bei Eu-
thanasie in den Niederlanden“ leitet. 
Laut van Wijlick bestehe in den Fäl-
len, in denen ein Arzt ihm nicht be-

kannte Patienten nur unter dem As-
pekt der Euthanasie aufsuche, zudem 
„die Gefahr, dass die Alternativen 
schnell aus dem Blick geraten“. Die 
NVVE begründet die Einführung der 
mobilen Euthanasie-Teams, die aus je 
einem Arzt und einem Pfleger beste-
hen sollen, mit der Behauptung, auch 
zehn Jahre nach der Legalisierung 
der „Tötung auf Verlangen“ und des 
„ärztlich assistierten Suizids“ gäbe es 
in den Niederlanden immer noch 
Menschen, die sich eine Beendigung 
ihres Lebens wünschten, aber keinen 
Arzt fänden, der dazu bereit sei. Eu-
gen Brysch, Geschäftsführender Vor-
stand der „Patientenschutzorganisa-
tion Deutsche Hospiz Stiftung“, will 
dies nicht gelten lassen. Derzeit fän-
den 80 Prozent der gemeldeten Eu-
thanasie-Fällen in den Niederlanden 
zu Hause statt. „Mit dem neuen Mo-
dell soll der Hausarzt umgangen wer-
den und keine Zweitmeinung mehr 
nötig sein“, ist Brysch überzeugt. Das 
2002 in den Niederlanden in Kraft ge-
trete Gesetz, sichert Ärzten, die Pati-
enten auf deren Verlangen töten 
oder bei einem Suizid zur Hand ge-
hen, Strafffreiheit zu, wenn diese die 
im Gesetz vorgeschriebenen „Sorg-
faltskriterien“ beachten. Dazu gehört 
auch, dass der Arzt vor der Durchfüh-
rung der Euthanasie „mindestens ei-
nen anderen, unabhängigen Arzt“ 
konsultiert. „Wenn ein Hausarzt, der 
den Patienten gut kennt, die Sterbe-
hilfe ablehnt und auch keinen Kolle-
gen bittet, sie zu übernehmen, wird 
er seine Gründe haben“, meint Ray-
mond Voltz, Vizepräsident der „Deut-
schen Gesellschaft für Palliativmedi-
zin“.„Wenn die ambulante Sterbehil-
fe nach den Regularien korrekt ist, 
dann sind die Regularien zu lasch“, so 
Voltz. Die Bundesvorsitzende der 
Christdemokraten für das Leben 
(CDL), Mechthild Löhr, bezeichnete 
die Einführung der ambulanten Eu-
thanasie und die geplante Eröffnung 
einer „Sterbeklinik“ als „Tod auf Be-
stellung“ und „kultivierte Form der 
Barbarei“. Auf diese Weise werde der 
Tod kommerzialisiert und drohe zu 
einem „Jedermann-Angebot“ zu 
werden.

Ethiker für die Legalisierung
von Kindstötungen

Zwei Bioethiker der Universität Mel-
bourne und der Universität Mailand 
haben in einem in der Fachzeitschrift 
„Journal of Medical Ethics“ erschie-
nenen Aufsatz vorgeschlagen, die Tö-
tung von Neugeborenen für alle Fälle 
zu erlauben, in denen Abtreibungen 
als legal betrachtet würden. Francesca 
Minerva und Alberto Giubilini be-
gründeten ihre Forderung mit der Be-
hauptung, ein neugeborenes Kind sei 
genauso wenig eine Person, wie der 
Embryo im Mutterleib. Weder unge-
borene Menschen noch Babys seien in 
der Lage „ihrer eigenen Existenz ei-
nen fundamentalen Wert zuzuschrei-
ben.“ Weil dies so sei, seien sie auch 
unfähig, die Vernichtung ihrer Exis-
tenz als „Verlust“ zu betrachten. Wo 
es aber niemanden gebe, der durch 
einen Verlust einen „Schaden“ erlei-
de, könne selbst eine Tötungshand-
lung auch „keinen Schaden“ hervor-
rufen. Die Autoren schlagen vor, künf-
tig statt von Kindstötungen oder 
Früheuthanasie von „nachgeburt-
lichen Abtreibungen“ zu sprechen.

Google verbietet
Abtreibungs-Ads

Die am Wiener Fleischmarkt ansässige 
Abtreibungsklinik „pro:woman“ hat 
bei der EU-Kommission Beschwerde 
gegen den Suchmaschinenbetreiber 
Google eingereicht. Der Grund: Goo-
gle hatte in Österreich Anzeigen, so-
genannte Ads, der Klinik gesperrt, mit 
denen diese für sich werben wollte. 
„Wir haben eine Reihe von Regeln da-
rüber, was Werbeanzeigen bei Google 
zeigen dürfen und was nicht. Unsere 
Abortion Policy macht klar, dass wir in 
Österreich keine Werbung im Zusam-
menhang mit Abtreibung erlauben. 
Wenn wir Werbung entdecken, die 
diese Regeln bricht, leiten wir ange-
messene Aktionen ein“, zitiert das In-
ternetportal „futurzone“ einen 
Google-Sprecher. Gleiches gelte auch 
für Deutschland, Frankreich,  Schweiz 
und eine Reihe weiterer Länder.
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